
Aufnahmeantrag als 
 

  □ A)  Firma/Gruppe/Familie/Verein 

Mitglied im BCS (Bundesverband CarSharing)   □ B)  Einzelperson 
 

   

A)                    Familie/Firma/Gruppe/Verein:   

                Unterschriftsberechtigter:  
    

            B)    Herr   /   Frau Titel/Beruf:  

Nachname:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  
    

A+B               Straße:  PLZ/Ort:  

Telefon/Privat:  Tel./Dientstl.:  

Email:  Fax:  
    

Kontoinhaber:  Bank:  

Konto Nr.:  BLZ:  
    

*Personalausweis-Nr.:  Pass-Nr.:  

ausgestellt am:  in:  
    

*Führerschein Kl.:  Nr./Listennr.  

ausgestellt am:  in:  

Punktestand beim Zentralregister in Flensburg =  

* Firmen und Vereine müssen keine Personalausweisdaten und Führerscheindaten angeben!! 

Hiermit beantrage ich, mich /  meine/n Firma / Familie / Verein  zum  ___________________ 
 

□    als ordentliches Nutzer-Mitglied □   als Fördermitglied 

 

im Verein StadtTeilAuto Freising e.V. aufzunehmen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt kalenderjährlich _______ €. 

Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag im Voraus von o.g. Konto (über das ich ver-

fügungsberechtigt bin) halbjährlich (1/2 Mitgliedsbeitrag) widerruflich abgebucht wird. Ich bestätige hiermit, 

dass ich unten angegebene Chipkarte/n, ___ Tresorschlüssel und ____Garagenschlüssel erhalten habe. 
 
 
 

Datum          Unterschrift           
 

Wird vom Verein ausgefüllt: Mitglieds-Nr:  

Mitglied ab:  Mitgliedsgem.  mit Nr. 

Einlage:  Chipkarten-Nr:  

Eingabe in EDV:  Eingang:  

Bankverbindung:  StadtTeilAuto Freising e.V,  Kontonr.: 81570,  Sparkasse Freising BLZ 70051003 



Vertrag zwischen  

StadtTeilAuto Freising e.V. 
(im folgenden „StadtTeilAuto“)   

und Firma/Gruppe/Einzelperson/Familie:  

mit der Mitgliedsnummer:  

 

1. Ziel dieses Projektes ist es, nachbarschaftsorientiert Ge-
meinschaftsautos als Alternative zum privaten Autobesitz 
anzubieten. Die laufenden Einnahmen dienen ausschließ-
lich der Deckung von Kosten für die Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebes wie Personalaufwand, Material-
verbrauch, Wertminderung von Sachinvestitionen und 
Werbemaßnahmen 

 

2. Das Mitglied erwirbt das Recht, die Fahrzeuge von 
StadtTeilAuto zu buchen, soweit für den gewünschten 
Buchungstermin Fahrzeuge von StadtTeilAuto zur Ver-
fügung stehen. Es kennt und anerkennt die dafür zurzeit 
gültigen Allgemeinen und Besonderen Nutzungsbedin-
gungen sowie die Preisliste. StadtTeilauto kann die 
Nutzungsbedingungen und die Preisliste ändern, wirksam 
werden solche Änderungen jedoch frühestens 6 Wochen 
nach einer schriftlichen Mitteilung durch StadtTeilAuto 
an das Mitglied. StadtTeilAuto hat jederzeit das Recht, 
die Buchungsberechtigung des Mitgliedes aufzuheben. 

 

3. Das nutzende Mitglied hat eine Kaution (Einlage) von  
__________ €  für die Fahrberechtigung, Schlüssel und 
Chipkarte geleistet. Diese Einlage wird dem Mitglied am 
Ende der Nutzungsberechtigung unverzinst in voller 
Höhe erstattet, wenn und soweit das Mitglied alle 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber StadtTeilAuto erfüllt 
und die Chipkarte und die Tresorschlüssel zurückgegeben 
hat. 

 

4. Das nutzende Mitglied bildet eine Mitgliedsgemein-
schaft entsprechend den Nutzungsbedingungen mit 
Mitglied Nummer  ______  . 

 

5. StadtTeilAuto ist berechtigt, die Daten des Mitglieds 
elektronisch zu speichern, statistisch auszuwerten sowie 
in anonymisierter Form an DBCarsharing weiter-
zugeben. Hiervon ausgenommen sind Daten des 
Mitglieds, die nicht in direkter Beziehung zum Betrieb 
von StadtTeilAuto stehen. 
 

6. StadtTeilAuto ist berechtigt, die monatlichen Rechnun-
gen aus dem Fahrbetrieb per Abbuchungsverfahren 
auszugleichen.  

7. Die Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich einge-
zogen. Das Mitglied versichert, dass es finanziell zur 
Zahlung der anfallenden Gebühren in der Lage ist. 

 

8. Dieser Vertrag kann von beiden Seiten jederzeit 
innerhalb der ersten 3 Monate ab Vertragsbeginn 
schriftlich fristlos gekündigt werden. Anschließend 
beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate. 

 

9. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
schriftlich nichts anderes vereinbart wurde. Sollte eine 
der Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die 
anderen davon unberührt. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, eine der unwirksamen Bestim-
mungen möglichst inhaltlich nahe, wirksame 
Bestimmung zu treffen. Nebenabreden und Vertrags-
änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform. 

 

10. Das Mitglied versichert die Richtigkeit der oben 
gemachten Angaben. Es verpflichtet sich, StadtTeil-
Auto jede Änderung dieser Angaben, sowie Adressen-
änderungen und Änderung der Bankverbindung 
unverzüglich mitzuteilen. StadtTeilAuto ist berech-
tigt, die zur Überprüfung der Angaben notwendige 
Akteneinsicht, u.a. Fahrerlaubnis, Führerschein bei 
den zuständigen Behörden zu verlangen. 

 

11.  Bei Firmen/Familien/Gruppen verpflichtet sich der 
Unterzeichnende dafür zu sorgen, dass alle Fahrt-
berechtigten im Besitz eines gültigen Führerscheins 
sind. Die Fahrtberechtigten werden in einem geson-
derten Blatt dem Verein StadtTeilAuto genannt. Bei 
Änderungen wird dies per E-Mail dem Verein 
gemeldet. 
 

12.  Ein Mitglied, das ein Jahresabo beim MVV besitzt, 
muss nur 30.- € Mitgliedsbeitrag zahlen. Das Mit-
glied verpflichtet sich, sobald es nicht mehr Inhaber 
eines Jahresabo ist, dies dem Verein mitzuteilen. Bei 
Verstoß gegen diese Regelung hat der Vorstand das 
Recht, ihn aus dem Verein auszuschließen. 

 

 

 

 

 

Ort u. Datum Unterschrift Mitglied Ort und Datum Unterschrift StadtTeilAuto 
  

Wird vom Verein ausgefüllt:  

Personalausweis/Pass und Führerschein wurde gemäß 
Aufnahmeantrag überprüft von (Mitglied des Vorstandes): 

 

Datum und Unterschrift: 
 

 


